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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser 
 
Um der Sommerflaute an 
Informationen zu entge-
hen, informierte die eidge-
nössische Steuerverwal-
tung über die Steuerbela-
stung 2009. Grund genug, 
Ihnen geschätzte Leser, 
aus der umfangreichen 
Publikation die Relationen, 
an einem Beispiel für be-
triebliche Aktiengesell-
schaften, in Erinnerung zu 
rufen: 
 
Bei einem Gewinn vor 
Steuern von CHF 240'000 
und einem Eigenkapital 
von CHF 2 Mio. ist mit fol-
gender Steuerbelastung 
durch kantonale – und 
Bundessteuern in nachste-
henden Kantonshauptorten 
zu rechnen: 
 
Zürich: CHF 53’541 
Luzern: CHF 49’795 
Altdorf: CHF 38’044 
Schwyz: CHF 46’426 
Glarus: CHF 44’122 
Zug: CHF 35’664 
St. Gallen: CHF 41’560 
Chur: CHF 53’263 

(Quelle: Eidg. Steuerverwaltung) 

 
Falls Sie Lust auf mehr 
verspüren, informieren wir 
Sie gerne.  
 
Freundlichst Ihr 
Urs Odermatt 
 
 

   
 
Privatanteile 
mehrwertsteuerlich 
neu geregelt 
 
Mit dem neuen Mehrwert-
steuergesetz hat sich auch 
die Besteuerung von Lei-
stungen an das eigene 
Personal geändert. In ei-
nem Entwurf der MWSt-
Info definiert die Steuer-
verwaltung neu folgende 
Tatbestände: 

- die Sonderregelung für 
Luxusfahrzeuge wurde 
aufgehoben. 

- die steuerbare Abgeltung 
einer Standgebühr für 
Verpflegungsautoma-
ten wurde ebenfalls auf-
gehoben. Neu unter-
liegen die Umsätze von 
Verpflegungsautomaten 
dem Satz von 2.4%. 

- die Besteuerung für Per-
sonalvergünstigungen 
wird neu hauptsächlich 
über den Lohnausweis 
geregelt. Das heisst, 
dass jene Vergünstigen 

an die Mitarbeitenden, 
die branchenüblich sind, 
nicht mehr auf dem 
Lohnausweis aufgeführt 
werden müssen und des-
halb auch bei der MWSt. 
nicht mehr zu Aufrech-
nungen führen. 

- Vergünstigungen an das 
eigene Personal galten 
bisher als Eigenverbrauch 
im Sinne einer Vorsteu-
erkorrektur. Neu gelten 
Sie als Umsatz. Das be-
deutet aber auch, dass 
Unternehmen, die mittels 
Saldo- und Pauschal-
steuersatz abrechnen, 
die Personalvergünsti-
gungen neu versteuern 
müssen. (Quelle: Eidg. 
Steuerverwaltung, 
MWSt-Info 08, Entwurf) 

 
 
Worum geht es ei-
gentlich beim Kapi-
taleinlageprinzip? 
 
Die Unternehmenssteuer-
reform II des Bundes, die 
im Rahmen der Volksab-
stimmung 2008 ange-
nommen wurde, ist ab An-
fang 2009 schrittweise in 
Kraft getreten. Die Einfüh-
rung des sog. Kapital-
einlageprinzips erfolgt 
am 1. Januar 2011.  

Dabei können Aktionäre 
durch sie geleistete Ka-
pitaleinlagen – zusätzlich 
zum einbezahlten Aktien-
kapital – neu steuerfrei 
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an sich selber zurück-
führen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sehen vor, 
dass die Rückzahlung von 
Einlagen, Aufgeldern und 
Zuschüssen, die von Betei-
ligten nach dem 31. De-
zember 1996 geleistet 
wurden, gleich behandelt 
wird wie die Rückzahlung 
von Aktienkapital. Das 
heisst, dass ab 1. Januar 
2011 Ausschüttungen aus 
Kapitaleinlagereserven 
verrechnungssteuer- und 
einkommenssteuerfrei an 
die Aktionäre zurückge-
führt werden können. Ab 
diesem Zeitpunkt muss so-
mit bei jeder Ausschüttung 
bestimmt werden, ob sie 
steuerbar aus Ge-
winnreserven oder 
steuerfrei aus Kapital-
reserven stammt.  

Die Beweislast für die 
steuerfreie Rückzahlung 
von Einlagen, Aufgeldern 
und Zuschüssen liegt bei 
den Aktionären als Lei-
stungsempfänger. Dabei 
sind sie auf die Doku-
mentation der leistenden 
Gesellschaft angewiesen. 
Die verrechnungssteuer-
lichen Vorschriften ver-
langen, dass die Reserven 
aus Kapitaleinlagen in der 
Handelsbilanz auf einem 
separaten Konto ausge-
wiesen werden müssen.  

Da das Kapitaleinlage-
prinzip alle Kapitaleinlagen 
umfasst, die nach dem 
31. Dezember 1996 ge-
leistet worden sind, müs-
sen diese ‹alten Einlagen› 
durch die betroffenen Ge-
sellschaften nachträglich 
erhoben werden. Der Ent-
wurf des Kreisschreibens 
sieht vor, dass Reserven 
aus Kapitaleinlagen, wel-
che durch Einlagen in der 
Zeit vom 1. Januar 1997 
bis und mit Geschäftsjahr 
2010 bzw. 2009/2010 ge-
äufnet wurden, bis späte-
stens am 30. Juni 2011 
der ESTV gemeldet 

werden können. Die ge-
meldeten Reserven aus 
Kapitaleinlagen werden 
durch die Steuerbehörde 
geprüft. Sie teilt dann den 
Bestand an Reserven aus 
Kapitaleinlagen der einrei-
chenden Gesellschaft mit. 
Im Streitfall kann eine an-
fechtbare Verfügung be-
antragt werden und ge-
stützt auf diese steht der 
Rechtsmittelweg offen. Es 
ist anzunehmen, dass eine 
verspätete oder Nicht-Mel-
dung zu einer Verwirkung 
der Qualifikation als Re-
serve aus Kapitaleinlage 
führen wird.  

Im Einzelfall dürfte es 
schwierig sein, die ‹Ge-
schichte› einer Kapital-
einlage einer Gesellschaft 
auf eine so lange Zeit zu-
rück vollständig nachzu-
zeichnen. Jede Bewegung, 
die das Eigenkapital der 
Gesellschaft in Vergangen-
heit berührt haben könnte, 
z.B. im Rahmen von Um-
strukturierungen und Sa-
nierungen, ist aufzu-
zeichnen und steuerlich so 
zu qualifizieren, ob sie zu 
einer Veränderung des Re-
servetopfs der Kapital-
einlage geführt hat.  

Ob eine Reserve als solche 
aus Kapitaleinlage oder als 
übrige Reserve qualifiziert 
wird, macht grosse Unter-
schiede auf die Einkom-
mens- und Verrechnungs-
steuer aus. Deshalb ist 
AGs, GmbHs und Genos-
senschaften zu empfehlen, 
eine Bestandesaufnahme 
des Kapitals vor dem 30. 
Juni 2011 vorzunehmen 
und der Steuerverwaltung 
zu melden.  
Der Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung kön-
nen nicht untätig sein und 
müssen sich aus Haftungs-
gründen und aus Schutz 
vor künftigen Steuerscha-
den mit dem Kapitalein-
lageprinzip auseinander-
setzen.  

Mehrwertsteuer für 
Konsumenten im 
Preis inbegriffen 
 
Wird die Mehrwertsteuer in 
einem Vertrag nicht spe-
ziell erwähnt, gilt sie für 
Konsumenten als im 
Preis inbegriffen. 

Nicht so unter Geschäfts-
leuten. Dort kommt es 
darauf an, was branchen-
üblich ist. Teilweise sind 
Nettopreise üblich, zu de-
nen noch die Mehrwert-
steuer hinzukommt.  
 

 

 
 

Steuerumgehung 
bei Kapitalbezug 
von Alterskapital 
 
2006 wurde das BVG revi-
diert und der Aspekt der 
steuerlichen Abzugsfähig-
keit neu geregelt. Gemäss 
BVG dürfen Einkäufe in-
nerhalb der nächsten drei 
Jahre nicht als Kapital zu-
rückgezogen werden, die 
sog. Bezugssperre. Um-
stritten ist bei dieser Be-
stimmung, ob die Be-
zugssperre nur für das als 
Einkauf eingelegte Kapital 
gilt oder auch das Kapital 
betrifft, das vor dem Ein-
kauf schon vorhanden war.  

Das Thurgauer Verwal-
tungsgericht hat nun ein 
erstes Urteil in dieser Fra-
ge gefällt. Es beurteilte 
den Fall eines Pflichtigen, 
der innerhalb von drei Jah-
ren gestaffelte Einkäufe 
von Fr. 80'000 tätigte. Im 
Jahr nach dem letzten Ein-
kauf bezog er Kapital von 
Fr. 430'000. Das restliche 
Alterskapital von Fr. 
80'000 zuzüglich Fr. 3'000 



Zinsen liess er sich als 
Rente auszahlen. 

Das Verwaltungsgericht 
Thurgau entschied, dass 
dieses Vorgehen eine 
Steuerumgehung ist. Es 
verbot, die getätigten Ein-
käufe als Abzug zuzulas-
sen. Ob der Entscheid an 
das Bundesgericht weiter-
gezogen wird ist nicht be-
kannt. (Quelle: Thurgauer 
Verwaltungsgericht, Ent-
scheid vom 12.8.2009)  
 
 
Sponsoring-
leistungen sind zu 
versteuern 
 
Gemäss MWSt-Gesetz sind 
Sponsoringleistungen, die 
in Form von Naturalien 
geleistet werden, zu ver-
steuern. Dabei muss jede 
Vertragspartei ihre Lei-
stungen zu jenem Wert 
versteuern, wie sie sie ei-
nem Dritten verrechnen 
würde. 

Zum Beispiel hätte ein 
Sportgeschäft, das einer 
Fussball-Mannschaft Fr. 
10'000.- für Bekleidung als 
Sponsoringbeitrag über-
lässt, der Fussball-Mann-
schaft eine Rechnung da-
für zu schreiben. Im Ge-
genzug muss die Fussball-
Mannschaft dem Sport-
geschäft eine Rechnung 
für Werbeleistung in der 
Höhe von Fr. 10'000.- 
schicken. 

Erhält der Sponsoring-
geber keine Gegenlei-
stung in Form von Wer-
bung für seine Natural-
spende, so muss der 
Spender seinen Vorsteuer-
abzug korrigieren. Über-
steigt die Naturalleistung 
Fr. 500.- pro Jahr und 
Empfänger, so muss das 
Produkt als Eigenver-
brauch versteuert wer-
den. 
 
 

Schriftliche 
Regelung bei der 
zweiten Säule für 
Konkubinatspartner 
nötig  
 
Viele Pensionskassen ver-
langen, dass die Begün-
stigung von Konkubinats-
partnern schriftlich ge-
regelt sein muss. Diese 
Anforderung muss gemäss 
Bundesgericht unbedingt 
erfüllt sein, wenn Geld zu-
gunsten eines Konkubi-
natspartners ausbezahlt 
werden soll. Eine Frau 
klagte vor Bundesgericht, 
weil die Pensionskasse ihr 
nichts auszahlen wollte. 
Die Pensionskasse argu-
mentierte, dass ihr die 
schriftliche Begünstigung 
zu Gunsten der Frau fehl-
te. Das Bundesgericht gab 
der Pensionskasse recht 
und wies darauf hin, dass 
eben bei Konkubinaten die 
freie Willensbildung der 
Partner auch bei der zwei-
ten Säule gelte und des-
halb Schriftlichkeit verlan-
ge. (Quelle: BGE 
9C_3/2010 vom 31.3. 
2010)  
 

 
 
 
Was ist Mobbing, 
was ist ein Arbeits-
konflikt? 
 
In einem Entscheid vom 
Mai 2010 definiert das 
Bundesgericht die Voraus-
setzungen für Mobbing: 
- Mobbing umfasst wie-

derholte feindselige 
Handlungen einer oder 
mehrerer Personen mit 
dem Ziel, den Betrof-

fenen am Arbeitsplatz 
zu isolieren. 

- Die Handlungen müssen 
in ihrer Gesamtheit die 
Destabilisierung der 
Persönlichkeit bewirken, 
auch wenn sie für sich 
genommen geringfügig 
sind. 

Mobbing liegt nicht vor, 
wenn mehrere Mitarbei-
tende von Übergriffen und 
unangebrachten Handlun-
gen betroffen sind. Solche 
Angriffe von Vorgesetzten 
oder Mitarbeitern gelten 
als Teil eines Arbeits-
konflikts. Mobbing muss 
deutlich zur Isolierung ei-
ner einzelnen Person bei-
tragen. 

Stellt der Arbeitgeber sel-
ber oder durch Infor-
mationen Dritter fest, dass 
ein Arbeitskonflikt zu Mob-
bing übergeht, ist Handeln 
nötig. Andernfalls verletzt 
der Arbeitgeber seine Für-
sorgepflicht. 

Die Fürsorgepflicht des Ar-
beitgebers umfasst den 
Schutz der körperlichen 
und geistigen Integrität 
des Arbeitnehmenden. 
Mobbing setzt nicht nur 
die Leistungsfähigkeit der 
gemobbten Personen her-
ab, sondern beeinträchtigt 
auch deren psychische und 
eventuell auch physische 
Gesundheit. Der Arbeitge-
ber hat bei Verdacht auf 
Mobbing mit den entspre-
chenden Massnahmen ein-
zugreifen. (Quelle: BGE 
4A_23/2010 vom 
17.5.2010)  
 
 
Keine Feiertags-
entschädigung für 
Mitarbeitende im 
Stundenlohn 
    
Mitarbeitende haben im 
Stundenlohn keinen An-
spruch auf eine Ent-
schädigung der Feier-
tage, sofern im Arbeits-



vertrag nichts anderes ge-
regelt ist.  

Das Bundesgericht hat mit 
diesem Entscheid darauf 
hingewiesen, dass kein 
Entschädigungsanspruch 
für kantonale Feiertage 
bestehe. Gemäss Richter 
ist im Bundesrecht nur der 
1. August als Feiertag de-
finiert und muss für Mitar-
beitende im Stundenlohn 
auch nur dann entschädigt 
werden, wenn er auf einen 
Werktag fällt. 

Laut Bundesgericht räumt 
das Arbeitsgesetz den 
Kantonen zwar das Recht 
ein, zusätzliche acht Feier-
tage dem Sonntag gleichz-
ustellen. Ein Entschädi-
gungsanspruch bestehe für 
diese Tage von Gesetzes 
wegen aber nicht. Viel-
mehr sei die Frage in Ge-
samtarbeitsverträgen oder 
im Vertrag des einzelnen 
Angestellten zu regeln. 
(Quelle: BGE 4A_54/ 2010 
vom 4.5.10)  
 
 
Videoanlagen – er-
laubt oder nicht? 
 
Immer mehr private Un-
ternehmen installieren Vi-
deoanlagen, inner- und 
ausserhalb ihrer Firmen-
gebäude. Zweck dieser 
Anlagen ist vor allem der 
Schutz von Mitarbeitern 
und die Bekämpfung von 
Vandalismus. 

Die Videoüberwachung von 
privaten Unternehmen ist 
durch das Datenschutz-
gesetz des Bundes gere-
gelt. Dabei gilt, dass die 
Grundsätze des Daten-
schutzes eingehalten wer-
den müssen, unabhängig 
davon, ob die Bilder aufbe-
wahrt werden oder nicht. 

Grundsätzlich sind Video-
überwachungssysteme nur 
erlaubt, wenn 
- die Videoüberwachung 

durch die Zustimmung 

der betroffenen Per-
sonen oder durch ein 
überwiegendes priva-
tes oder öffentliches 
Interesse gerechtfer-
tigt wird. 

- die Videoüberwachung 
geeignet und nötig 
ist, den Schutz der Per-
sonen oder Sachen zu 
erreichen. Falls andere 
Systeme wie Alarman-
lagen ebenfalls zweck-
mässig sind, sind diese 
anzuwenden. 

Die Datenschützer zählen 
zahlreiche Regeln auf, die 
bei der Installation be-
achtet werden müssen. 
Unter anderem muss mit 
Hinweisschildern informiert 
werden und die Daten 
müssen vor Unbefugten 
geschützt werden. 

Sowohl der Datenschützer 
des Bundes als auch der 
des Kantons Zürich haben 
nützliche Leitfaden betref-
fend die datenschutzrecht-
lichen Rahmenbedingun-
gen für den Einsatz der 
Videoüberwachung veröf-
fentlicht.  

Obwohl rechtlich nicht 
zwingend, ist den Betrei-
bern von Videoanlagen zu 
empfehlen, ein Reglement 
für den Betrieb der Anlage 
zu erstellen, in dem vor 
allem auch geregelt ist, 
wer unter welchen Voraus-
setzungen und zu welchen 
Zwecken Zugriff auf die 
aufgenommenen Daten 
hat und an wen die Daten 
weitergegeben werden 
dürfen. (Quelle: Eidg. Da-
tenschutz- u. Öffentlich-
keitsberater)  
 
 
Produkte-
sicherheitsgesetz 
tritt Anfang Juli in 
Kraft 
 
Am 1. Juli trat das neue 
Bundesgesetz und die Ver-
ordnung über die Produk-

tesicherheit in Kraft. Das 
neue Gesetz ist auf dem 
gleichen Schutzniveau wie 
die EG-Richtlinien. Zusätz-
lich wurde der Geltungsbe-
reich des Produktesicher-
heitsgesetzs ausgedehnt 
auf Produkte allgemein. 
Das bedeutet, dass ge-
mäss der EG-Richlinie über 
allgemeine Produktsicher-
heit ein Konsum-Produkt 
nur dann auf den Markt 
gebracht werden darf, 
wenn Hersteller und Im-
porteure sicherstellen, 
dass die Sicherheit der 
Produkte auch nach dem 
Inverkehrbringen lau-
fend beobachtet wird. 
Die Hersteller und Impor-
teure sind zudem ver-
pflichtet, erkannte Pro-
duktegefahren den zustän-
digen Vollzugsbehörden zu 
melden und Angaben über 
die Rückverfolgbarkeit der 
Produkte zu liefern.  
(Quelle: Eidg. Volkswirt-
schaftsdept.)  
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